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RS OGH 1956/3/14 3Ob105/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1956

Norm

KO §35

Rechtssatz

Aufschiebung der Exekution auf Grund einer Anfechtungsklage, die die Unwirksamkeit eines die Grundlage eines

Wechselzahlungsauftrages (Exekutionstitel) bildenden Wechsels anstrebt, ohne ausdrücklich auch die Unwirksamkeit

des Exekutionstitels zu begehren.

Entscheidungstexte

3 Ob 105/56
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